
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/10/11 14Os44/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1993

Norm

StPO §285f

Rechtssatz

Einholung von Aufklärungen über die Unrichtigkeit der Begründung eines abweislichen Zwischenerkenntnisses

(vermeintlich unbekannten Aufenthaltes lebende und somit unerreichbare Zeugen befanden sich - aktenkundig - längst

in deutscher Auslieferungshaft).
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